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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) für die freiwillige 
Berücksichtigung sozialer und ökologischer Belange in der Geschäftsstrategie von 
Unternehmen zum Wohle aller durch das aktive Eingreifen in die öffentliche Politik steht 
und damit einen wichtigen Beitrag zum werteorientierten gesellschaftlichen Wandel 
leistet,

B. in der Erwägung, dass CSR ein wesentliches Element des europäischen Sozialmodells 
darstellt, das durch das Inkrafttreten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union und insbesondere dessen horizontale Sozialklausel noch gestärkt wird, und dass die 
Kommission in ihrer Mitteilung über die Strategie „EU-2020“ die notwendige Förderung 
der CSR als wichtigen Beitrag zur Gewährleistung langfristigen Vertrauens bei 
Beschäftigten und Verbrauchern anerkannt hat,

C. in der Erwägung, dass CSR großen Einfluss auf die Achtung der Menschenrechte in 
Entwicklungsländern hat,

D. in der Erwägung, dass CSR zu den Instrumenten gehört, mit denen nicht angemeldete 
Erwerbstätigkeit und Steuerhinterziehung bekämpft werden können,

E. in der Erwägung, dass CSR in Bezug auf die Pflicht zur Bereitstellung grundlegender 
öffentlicher Dienstleistungen nicht an die Stelle des Staates treten sollte bzw. den Staat 
nicht von dieser Pflicht entbinden sollte,

F. in der Erwägung, dass CSR einen entscheidenden Beitrag zur Anhebung der 
Lebensstandards in benachteiligten Gemeinwesen leisten kann,

G. in der Erwägung, dass Gewerkschaften bei der Förderung von CSR eine Schlüsselrolle 
zukommt, da die Arbeitnehmer die Gegebenheiten in ihrem Unternehmen am besten 
überblicken,

H. in der Erwägung, dass CSR gleichzeitig und im Zusammenhang mit den Reformen im 
Bereich der Unternehmensführung („Corporate Governance“) berücksichtigt werden 
sollte,

I. unter Berücksichtigung der Rolle der KMU im europäischen Binnenmarkt und der 
Ergebnisse von gemeinschaftlich finanzierten Projekten zur Förderung der Übernahme 
von CSR-Verfahren, auch in KMU,

J. in der Erwägung, dass das Mandat des UN-Menschenrechtsrates für Wirtschaft und 
Menschenrechte und dessen Rahmenwerk „Protect, Respect and Remedy“ (Schützen, 
Respektieren, Abhelfen), das derzeit von Professor John Ruggie für den Abschlussbericht 
2011 vorbereitet wird, zum Ziel haben, Ländern, Unternehmen und anderen 
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gesellschaftlichen Akteuren konkrete Leitlinien zur Achtung der Menschenrechte in ihren 
jeweiligen Tätigkeitsfeldern an die Hand zu geben,

1. betrachtet CSR als wirksames Instrument zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der 
Qualifikationen und der Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, der Sicherheit am 
Arbeitsplatz und der Arbeitsbedingungen, zum Schutz der Rechte der Arbeitnehmer sowie 
der lokalen und einheimischen Bevölkerung, zur Förderung einer nachhaltigen 
Umweltpolitik und zur Förderung des Austauschs bewährter Verfahren auf lokaler, 
nationaler, europäischer und internationaler Ebene, wobei sie jedoch arbeitsrechtliche 
Regelungen bzw. allgemeine oder branchenspezifische Tarifvereinbarungen nicht ersetzen 
kann;

2. fordert, dass die Unternehmen nachdrücklich aufgefordert werden, ihrer sozialen 
Verantwortung gerecht zu werden, um die körperliche Unversehrtheit, die Sicherheit, das 
körperliche und geistige Wohlbefinden, die Arbeitnehmer- und Menschenrechte sowohl 
ihrer Beschäftigten als auch der Beschäftigten allgemein durch ihre Vorbildwirkung auf 
die Unternehmen in ihrem Umfeld zu gewährleisten; betont, dass die Verbreitung solcher 
Verfahrensweisen in den KMU unterstützt und stimuliert und die dadurch bedingten 
Kosten und Verwaltungslasten in Grenzen gehalten werden müssen;

3. hebt hervor, dass CSR auf neue Bereiche wie Arbeitsorganisation, Chancengleichheit, 
soziale Teilhabe, Bekämpfung von Diskriminierungen sowie Ausbau des lebenslangen 
Lernens und der lebenslangen Weiterbildung ausgedehnt werden sollte; betont, dass sich 
CSR beispielsweise auch auf die Beschäftigungsqualität, die Zahlung des gleichen 
Entgelts, die Gewährung gleicher Aufstiegsmöglichkeiten und die Förderung innovativer 
Vorhaben beziehen sollte, um zur Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft 
beizutragen;

4. empfiehlt den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union nachdrücklich, die 
Umsetzung bewährter CSR-Verfahren durch alle Unternehmen unabhängig von ihrem 
Betätigungsfeld zu fördern und die Verbreitung bewährter Verfahren aus CSR-Initiativen 
durch die umfassendere Bekanntmachung ihrer Ergebnisse zu unterstützen;

5. weist darauf hin, dass die CSR-Agenda an die besonderen Erfordernisse der jeweiligen 
Regionen und Länder angepasst werden muss, um zur Verbesserung der nachhaltigen 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitragen zu können;

6. ist der Ansicht, dass die Glaubwürdigkeit freiwilliger CSR-Initiativen von der 
Einbeziehung der international anerkannten Normen und Grundsätze, z. B. der Global 
Reporting Initiative III, und der Einführung einer transparenten und unabhängigen 
Überwachung und Kontrolle der Beteiligten im Unternehmen abhängig ist; 

7. ist der Meinung, dass besonderes Gewicht auf die aktive Einbeziehung aller Beteiligten im 
Unternehmen, die Ausbildung von Führungskräften, die Stärkung der Zivilgesellschaft 
und insbesondere die Stärkung des Verbraucherbewusstseins gelegt werden sollte;

8. ist der Meinung, dass die Kultur der CSR durch Bildung und Aufklärung gepflegt und 
verbreitet werden sollte, sowohl auf der Ebene der Unternehmen als auch in 
Fachbereichen von Fachhochschulen und Universitäten mit 
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verwaltungswissenschaftlichem Schwerpunkt;

9. ist überzeugt, dass der soziale Dialog und die Europäischen Betriebsräte einen 
konstruktiven Beitrag zur Entwicklung bewährter Verfahren im Zusammenhang mit der 
CSR geleistet haben;

10. begrüßt die Förderung der CSR im internationalen Maßstab und fordert die Kommission 
auf, CSR besser in ihren handelspolitischen Maßnahmen zu verankern, indem sie sich um 
die Aufnahme strenger Klauseln, die international anerkannte CSR-Normen zur Geltung 
bringen, in alle bilateralen, regionalen oder multilateralen Abkommen über die 
Berichterstattung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance bemüht, und eine 
bessere und umfassendere Offenlegung für europäische Unternehmen, die direkt oder über 
ihre Lieferkette – für deren Verhalten sie unbedingt Verantwortung übernehmen müssen –
in Entwicklungsländern tätig sind, zu fördern und insbesondere die Rolle der 
Arbeitnehmervertreter und die Bedeutung des sozialen Dialogs zu bekräftigen; fordert die 
Kommission auf, die Einführung dieser Klauseln direkt zu überwachen und das 
Europäische Parlament regelmäßig darüber zu unterrichten;

11. ist der festen Überzeugung, dass in den beschäftigungspolitischen Leitlinien der Union 
stärkeres Augenmerk auf CSR gelegt werden sollte;
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